
Herzlich willkommen zur 

Infoveranstaltung für den 

Übertritt an die 

Realschule!



Ansprechpartner

 Herr Lein, Torsten (Schulleiter)

 Herr Reuther, Benjamin (Erster Stellvertreter)

 Herr Hohberger, Michael (Zweiter 

Stellvertreter)

 Frau Kaese, Nina (Mitarbeiterin der EWS)

 Frau Vogtmann, Zdena (Mitarbeiterin der EWS)

 Frau Benker, Sandra (Beratungslehrerin)

 Frau Dohlich, Monique (Schulpsychologin)



Die Vielfalt des bayerischen 

Schulsystems 



Realschule in Bayern

 seit September 2003 sechsstufige 

Realschule

 vermittelt eine allgemeine und

berufsvorbereitende Bildung

 bietet drei Ausbildungsrichtungen, die 
sog. Wahlpflichtfächergruppen, an

 diese setzen ab der 7. Jahrgangsstufe 
verschiedene Bildungsschwerpunkte



Wahlpflichtfächergruppen

 Wahlpflichtfächergruppe I

Schwerpunkt im mathematisch

naturwissenschaftlich-technischen Bereich

 Wahlpflichtfächergruppe II 

Schwerpunkt liegt im wirtschaftlichen Bereich

 Wahlpflichtfächergruppe III

Schwerpunkt in der Gruppe IIIa liegt auf einer

zweiten Fremdsprache: Französisch

Schwerpunkt in der Gruppe IIIb liegt an unserer

Realschule im Bereich Sozialwesen



Mittlerer Schulabschluss
 wird durch eine bayernweit zentral gestellte 

Prüfung am Ende der Jahrgangsstufe 10 
erworben (auch Wirtschaftsschule, M-Zweig der 
Mittelschule)

 10. Klasse Gymnasium ohne AP

 berechtigt unter bestimmten 
Notenvoraussetzungen (Deutsch, Englisch, 
Mathematik Notendurchschnitt 3,5) zum 
Besuch der Fachoberschule (FOS)

 Übergangsklasse an das Gymnasium mit einem 
Notenschnitt in Notendurchschnitt in Deutsch, 
Englisch und Mathematik von 2,00 oder besser 
im Abschlusszeugnis bzw. durch ein 
pädagogischen Gutachten



Übertritt aus Klasse 4 der GS
 ausschlaggebend ist der Notendurchschnitt in 

den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Heimat- und Sachunterricht im 

Übertrittszeugnis (02.05.2024)

 beträgt dieser Durchschnitt 2,66 oder 

besser, so darf das Kind ohne Teilnahme am 

Probeunterricht an eine Realschule wechseln 

 Schülerinnen und Schüler mit einem 

Notendurchschnitt von 3,00 oder schlechter 

können am dreitägigen Probeunterricht 

teilnehmen



Übertritt aus der Klasse 5 der 

Mittelschule
 die Schülerin / der Schüler im 

Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 5
einer Mittelschule benötigt in den 
Fächern Deutsch und Mathematik einen 
Notendurchschnitt von 2,5 oder besser 

 Voranmeldung an der Realschule mit dem 
Zwischenzeugnis ist erforderlich!

 mit einem Notendurchschnitt schlechter 
als 2,5 kann keine Aufnahme erfolgen

 am 30. September des Schuljahres das 12. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, § 2 
RSO Abs. (2)



Probeunterricht - Teilnahme

 Schülerinnen und Schüler der 4. 

Jahrgangsstufe, die die 

Aufnahmebedingungen an die Realschule 

noch nicht erfüllen

 Schülerinnen und Schüler der 5. 

Jahrgangsstufe an einer nur staatlich 

genehmigten Schule



Inhalte des Probeunterrichts

 schriftliche Arbeiten aus den Fächern Deutsch 

und Mathematik, die zentral festgelegt werden

 Aufgabenformate im Fach Deutsch: 

- Fragen zum Textverständnis 

- Fehlertext 

- Schreibauftrag: erzählender Text (Aufsatz)

- Sprachkompetenz: Fragen zur Grammatik

 Aufgabenformate für Mathematik:

- Formales Rechnen

- Lösen von Sachaufgaben

- Geometrie



Probeunterricht 

 Probeunterricht dauert grundsätzlich drei 

Tage. (14.05., 15.05. und 16.05.2024)

 wird in den Fächern Deutsch und 

Mathematik abgehalten (schriftlich und 

mündlich)

 Prüfungsinhalte orientieren sich am 

Grundwissen der jeweiligen Jahrgangsstufe

 zur Bildung der Prüfungsnote werden 

schriftliche und mündliche Leistungen 

herangezogen 



Probeunterricht
 Das Kind hat am Probeunterricht erfolgreich 

teilgenommen, wenn es in einem Prüfungsfach 

mindestens die Note 3 und im anderen Fach 

mindestens die Note 4 erreicht hat. 

 Wird in beiden Fächern jeweils die Note 4 erreicht, 

gilt der Probeunterricht zwar als nicht bestanden -

der Übertritt an die Realschule ist jedoch nach §2 

Abs. 4 der Realschulordnung (RSO) auf Antrag der 

Eltern möglich. Die Eltern treffen die Entscheidung.

Hinweis:

 erreicht das Kind in einem der Prüfungsfächer 

lediglich die Note 5 oder 6, so ist der 

Probeunterricht nicht bestanden und es ist 

momentan kein Übertritt an die Realschule möglich



Für Schüler mit gymnasialen 

Probeunterricht gilt:
 mit Ø 2,66:

Probeunterricht ohne Erfolg am Gymnasium 

durchlaufen  Eltern können ihr Kind an der 

Realschule anmelden

 schlechter als Ø 2,66:

Probeunterricht am Gymnasium ohne Erfolg 

durchlaufen  Eltern können ihr Kind zum  

Probeunterricht (Nachtermin im September 

2024) an der Realschule anmelden !!



Termine – Aufnahme 2024

 Anmeldung: 06. – 08. Mai 2024 /09. Mai 2024

Mo. – Mi. jeweils von 08:00 – 16:00 Uhr

Fr. 08:00 – 12:00 Uhr

 Probeunterricht:

14. Mai/ 15. Mai und 16. Mai 2024

Di., Mi., Fr. jeweils von 08:00 – ca. 12:00 Uhr

 Probeunterricht zum Nachtermin:

im September 2024



Unterlagen
 ausgefülltes  Anmeldeformular

 Übertrittszeugnis (Original) der 4. Klasse 
Grundschule

 oder Zwischenzeugnis (Kopie) der 5. Klasse 
Mittelschule im Mai und im August das 
Jahreszeugnis der 5. Klasse Mittelschule

 Geburtsurkunde oder Familienstammbuch

 Impfbuch - Masernschutznachweis

 ggf. Sorgerechtsbeschluss

 eventuell die Bestätigung einer LRS oder 
Legasthenie

 eventuell Nachteilsausgleichbescheinigung bei 
dauerhafter gesundheitlicher Beeinträchtigung



Online-Anmeldung





Schnuppernachmittag

 26.04.2024 von 16:00 – 18:00 Uhr

 Evtl. zum Vormerken: 23.07.2024  1. Elternabend 
18:30 Uhr



Offene Ganztagsschule

 Nachmittagsbetreuung erfolgt durch externen 

Anbieter gFi mit insgesamt vier Betreuern

 Zwei Betreuungspersonen pro Nachmittag und 

Gruppe

 Betreuungszeiten: Mo. – Do. 13:00 – 16:00 Uhr

 Buchung an mindestens zwei Nachmittagen

 Anmeldung der Schüler der neuen 5. Klassen 

im Rahmen der Anmeldung im Mai

 Begrenzte Anzahl an Plätzen, Zuteilung nach 

Reihenfolge der Anmeldung

 Keine Kosten für Betreuung



Offene Ganztagsschule
 Mittagessen über Caterer AWO in der Mensa 

der Gymnasiums

 pauschale Abrechnung über gFi; gestaffelt 
nach Anzahl der Nachmittage

 täglich ein Gericht

 zeitlicher Ablauf:

13:20 – 13:45 Uhr Mittagessen

14:00 – 15:00 Uhr Hausaufgabenbetreuung; 
KEINE Nachhilfe

15:00 – 16:00 Uhr Freizeitgestaltung

 Wichtiger Hinweis: Die Anmeldung erfolgt 
verbindlich für das gesamte Schuljahr.



Fragen, Hinweise 

und Anregungen ?

http://www.fsr-information.de/wp-content/uploads/2010/10/20061108-frage.gif


Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns auf Ihre 

Kinder!


